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Und wo bleiben die älteren Menschen?

Markus Leser,

Leiter Fachbereich

Alter Curaviva

Es fällt auf, dass in der heutigen

Diskussion die beiden wichtigsten
Akteure immer wieder vergessen

werden, nämlich die älteren

Menschen und die Heime. Der vorangehende

Artikel macht klar, dass es bei

den Bemühungen um die Neuordnung

der Pflegefinanzierung in erster

Linie darum geht, die Kosten in der

Krankenversicherung nicht weiter

ansteigen zu lassen. Die Kosten sind

die eine Seite der Medaille. Auf der

anderen Seite gibt es ältere

Menschen, welche aufgrund ihrer Hilfsund

Pflegebedürftigkeit in einem

Pflegeheim leben - ältere Menschen,

die nicht nur aus Kosten bestehen. Es

sind Menschen, die ein Leben lang in
die bestehenden Sozialversicherungswerke

einbezahlt haben. Es ist eine

Generation von Menschen, die

massgeblich am Aufbau des heutigen
Sozialstaates mitgewirkt hat. Es ist

wenig würdevoll und mehr als unfair,

wenn diese Menschen in der öffentlichen

Diskussion auf einen Kostenfaktor

beschränkt werden. Ein

unbekannter Autor hat einmal gesagt:

«Den Fortschritt einer Gesellschaft

erkennt man nicht an der Anzahl

ihrer Natels, Autos oder Fernsehapparate

- man erkennt ihn daran, wie die

Gesellschaft mit ihren älteren

Mitgliedern umgeht.» Gerade im

Umgang mit unseren hochbetagten

Mitmenschen haben wir in der

Schweiz noch Entwicklungspotenzial.
Zu bedenken ist auch, dass sich all

diese Menschen ihre Pflegebedürftigkeit

nicht ausgesucht haben. Es sind

für sie und ihre Angehörige Schicksalsschläge,

und wir alle können morgen
auch davon betroffen sein. Aus Sicht

der Gerontologie gibt es hier nur eine

Forderung: Die Kosten der Pflege im

Alter sind durch die Versicherer sowie

die öffentliche Hand zu tragen.

Ein Beispiel zur Veranschaulichung der

Problematik: Der 70-jährige Hans

Müller wird nach einem Herzinfarkt ins

Spital eingeliefert. Die eingehenden

Untersuchungen ergeben, dass ihn

langfristig nur eine Herztransplantation

heilen kann. Die Krankenkasse bezahlt

die Operation, nach erfolgter Rehabilitation

kehrt Herr Müller zu seinen

Angehörigen nach Hause zurück. Der

70-jährige Hans Meier wird ebenfalls

nach einem Herzinfarkt ins Spital

eingeliefert. Unglücklicherweise erhält

er zusätzlich einen Schlaganfall. Eine

Operation und langfristige Heilung sind

nicht mehr möglich. Nach Absprache

mit den Angehörigen wird Hans Meier

als «Pflegefall» in ein Pflegeheim

verlegt. Aber die Krankenkasse

bezahlt nur den gemäss Verordnung

festgelegten Rahmentarif.

Das Beispiel zeigt die gleiche

Ausgangslage mit jedoch völlig
unterschiedlichen finanziellen

Auswirkungen. Mit welcher logischen

Begründung erhält Hans Müller die

Herztransplantation finanziert und

Hans Meier seine entstehenden Kosten

nicht? Ist das Gesundwerden nach

einer schweren Krankheit

finanzierungswürdiger als eine menschenwürdige

und umsichtige Pflege im Alter?

Die Antwort müsste - sofern wir
wieder einmal einen Blick auf die

Schweizerische Bundesverfassung

werfen - einfach sein. Dort steht im

3. Kapitel unter Artikel 41 Folgendes:

«Bund und Kantone setzen sich,
in Ergänzung zu persönlicher
Verantwortung und privater

Initiative, dafür ein,

dass... jede Person
die für ihre Gesundheit

notwendige Pflege erhält...
und dass jede Person

gegen die wirtschaftlichen
Folgen von Alter, Invalidität,

Krankheit, Unfall etc....
gesichert ist.»

Vergessen werden bei der Diskussion

um die Pflegefinanzierung auch

die Heime. Diese lässt der Bundesrat

buchstäblich im Regen stehen.

Ein Pflegeheim zu führen, ist heute

nicht einfach, es ist ein personalintensives

Dienstleistungsangebot von

Menschen für Menschen. Pflegeheime

werden mit immer mehr

behördlichen Auflagen konfrontiert,

Qualitätsstandards sind einzuhalten,

die Arbeit in diesen Institutionen
werden von der Öffentlichkeit

kritisch verfolgt etc. Dagegen ist

nichts einzuwenden, und das ist

auch gut so. Aber: Die Qualität
dieser Dienstleistungen hat ihren

Preis, gerade in personalintensiven
Branchen wie den Alters- und

Pflegeheimen. Und exakt mit diesen

Kosten stehen die Heime alleine da.

Die Krankenversicherer berufen sich

auf den festgelegten Rahmentarif.

Artikel 44 des KVG (Tarifschutz)

verbietet die Verrechnung der

restlichen Kosten an die Bewohner

und Bewohnerinnen, und viele

Kantone stehlen sich davon, indem

sie ihre Pflicht und Verantwortung
zur Mitfinanzierung nicht wahrnehmen.

Ausgetragen wird dieses

«Schwarz-Peter-Spiel» auf dem

Rücken der Heime. Ein Zustand, der

nicht mehr länger geduldet werden

kann.
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